
Seite 1 von 1 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verträge über Warenlieferungen und/oder Leistungen 
zwischen der Nussbaum Automotive Lifts GmbH nachfolgend kurz als „Verkäufer“ bezeich-
net, und einem Vertragspartner, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerb-
lichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer) oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtl. Sondervermögen ist      

 

Stand 1. Mai 2022 
 

1. Allgemeines  
 

1.1 Allen Lieferungen und Leistungen des Verkäufers liegen die nachstehenden Bedingungen so-
wie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde.  

1.2 Angebote des Verkäufers verstehen sich stets freibleibend. Ein Vertrag kommt mangels beson-
derer Vereinbarung mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers zustande. 

1.3 Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nur dann, wenn sie vom 
Verkäufer ausdrücklich anerkannt worden sind. Sie werden auch durch Auftragsannahme nicht 
Vertragsinhalt.  

1.4 Werkszeugnisse oder sonstige Dokumentationen sind bei Auftragserteilung ausdrücklich zu be-
stellen; sie werden gesondert berechnet.  
 

2. Preise und Zahlungsbedingungen  
 

2.1 Preise gelten mangels gesonderter Vereinbarung ab Werk, ausschließlich Fracht, Verpackung, 
Versicherung und sonstiger Nebenkosten sowie zuzüglich der jeweils geltenden und gesetzlich 
anfallenden Umsatzsteuer.  

2.2 Für Leistungen außerhalb des Werkes des Verkäufers gelten mangels besonderer Vereinba-
rung dessen jeweilige Verrechnungs- und Kostensätze, Zuschläge, Zulagen, Spesen, Werk-
zeug-, Reise- sowie Risikokosten gemäß der jeweils gültigen Preisliste.  

2.3 Zahlungen sind mangels einer besonderen Vereinbarung ohne jeden Abzug zu leisten, frei 
Zahlstelle des Verkäufers. Gutschriften über Schecks gelten stets vorbehaltlich ihres Eingangs. 
Diskontfähige Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung angenommen. Kosten für 
deren Einziehung und Diskontierung gehen stets zu Lasten des Käufers.  

2.4 Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen nicht anerkannter Beanstandungen oder Meinungs-
verschiedenheiten irgendwelcher Art und/oder die Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht 
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen sind ausgeschlossen.  
 

3. Lieferfristen und Verzug  
 

3.1 Die Lieferfrist ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Vom Verkäufer in Aus-
sicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen sind unverbindlich, es sei 
denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. 
Ihre Einhaltung setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den 
Vertragsparteien geklärt sind und der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen, insbeson-
dere die Leistung einer vereinbarten Anzahlung, erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert 
sich die Lieferzeit angemessen, es sei denn, dass der Verkäufer die Verzögerung zu vertreten 
hat.  

3.2 Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelie-
ferung. Die Lieferfrist gilt nur vorbehaltlich des Eintritts unvorhergesehener Ereignisse, wie hö-
here Gewalt, Streik, Aussperrung sowie sonstiger, vorn Verkäufer nicht zu vertretender Um-
stände. In derartigen Fällen, die dem Käufer anzuzeigen sind, verlängert sich die Lieferfrist um 
einen angemessenen Zeitraum. Der Verkäufer wird im Käufer den Beginn und das Ende derar-
tiger Umstände baldmöglichst mitteilen. 

3.3 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des 
Verkäufers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Werden der Versand bzw. 
die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Käufer zu vertreten hat, 
so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereit-
schaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.  

3.4 Der Käufer kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Verkäufer die gesamte 
Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Der Käufer kann darüber hinaus vom 
Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung un-
möglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies 
nicht der Fall, so hat der Käufer den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. 
Dasselbe gilt bei Unvermögen des Verkäufers. Im Übrigen gilt Abschnitt 7.2.  

3.5 Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges ein oder ist der 
Käufer für diese Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleis-
tung verpflichtet.  

3.6 Kommt der Verkäufer in Verzug und erwächst dem Käufer hieraus ein Schaden, so ist er be-
rechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche 
der Verspätung 0,5 % im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamt-
lieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden 
kann.  

3.7 Setzt der Käufer dem Verkäufer - unter Berücksichtigung der wesentlichen Ausnahmefälle - 
nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der 
Käufer im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet sich, 
auf Verlangen des Verkäufers in angemessener Frist zu erklären, ob er von seinem Rücktritts-
recht Gebrauch macht.  

3.8 Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt 7.2 dieser 
Bedingungen.  

 

4. Gefahrübergang  
 

4.1 Die Gefahr geht auf den Käufer über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und 
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen 
übernommen hat. Verbleibt der Liefergegenstand auf Verlangen des Käufers über diesen Zeit-
punkt hinaus beim Verkäufer, so ist der Verkäufer verpflichtet, auf Wunsch des Käufers ent-
sprechenden Versicherungsschutz zu bewirken; die hierfür entstandenen Kosten gehen zu Las-
ten des Käufers. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Käufers um mehr als einen 
Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Käufer für jeden angefan-
genen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstände der Lieferungen, 
höchstens jedoch insgesamt 5%, berechnet weiden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer 
Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.  

4.2 Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Versandweg und Beförderungsart sind 
der Wahl des Verkäufers überlassen; die Auswahl hat er mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns zu treffen, wobei er und seine Erfüllungsgehilfen für ungenügende Sorgfalt nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften.  

4.3 Der Käufer kann vom Verkäufer den Abschluss einer Transportversicherung verlangen; die 
hierdurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.  

4.4 Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Käufer zumutbar. 
 

5. Eigentumsvorbehalt 
 

5.1 Alle Liefergegenstände bleiben Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher Forde-
rungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder beding-
ten Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Das gilt auch, 
wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. 

5.2 Der Verkäufer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Käufers gegen Diebstahl, 
Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Käufer selbst 
die Versicherungen nachweislich abgeschlossen hat. 

5.3 Der Käufer darf den Liefergegenstand wieder veräußern, verpfänden noch zur Sicherung über-
eignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er 
den Verkäufer unverzüglich zu unterrichten.  

5.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäu-
fer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Her-
ausgabe verpflichtet.  

5.5 Aufgrund des Eigentumsvorbehaltes kann der Verkäufer den Liefergegenstand nur herausver-
langen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.  

 

6. Gewährleistung und Haftung 
 

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Verkäufer unter Ausschluss weiterer An-
sprüche - vorbehaltlich der Regelungen in Abschnitt 7.2 - Gewähr wie folgt: 

 

Sachmängel 
 

6.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Verkäufers nachzubessern oder man-
gelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes als 
mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Verkäufer unverzüglich 
schriftlich zu anzuzeigen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Auf Verlangen des 
Verkäufers sind ersetzte Teile frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter 
Mängelrüge vergütet der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, 
soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem 
Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.  

6.2 Zur Vornahme aller dem Verkäufer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlie-
ferungen hat der Käufer nach Verständigung mit dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Ge-
legenheit zu geben; anderenfalls ist der Verkäufer von der Haftung für die daraus entstehenden 
Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Ab-
wehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Verkäufer sofort zu verständigen ist, hat 
der Käufer das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Ver-
käufer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 

6.3 Der Verkäufer trägt - soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – mangels einer 
abweichenden Vereinbarung die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung des Verkäufers eintritt. Soweit sich die 
Aufwendungen dadurch erhöhen, dass der Käufer die Kaufsache nach Ablieferung an einen 
anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht hat, sind dadurch entstehende Mehrkosten vom 
Käufer zu tragen. Der Verkäufer ersetzt bei dem Verkauf einer neu hergestellten Sache außer-
dem im Umfang seiner gesetzlichen Verpflichtung die vom Käufer geleisteten Aufwendungen 
im Rahmen von Rückgriffsansprüchen in der Lieferkette. 

6.4 Der Käufer hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, 
wenn der Verkäufer - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle eine ihm gesetzte 
angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels 
fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Käufer lediglich 
ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises 
bleibt ansonsten ausgeschlossen. 

6.5 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne Zustimmung des Verkäufers den Lieferge-
genstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich 
oder unzumutbar erschwert wird. Insbesondere wird keine Gewähr übernommen für Schäden, 
die auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebset-
zung durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behand-
lung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigne-
ten Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse zurückzuführen sind 
und nicht auf einem Verschulden des Verkäufers beruhen. In jedem Fall hat der Käufer die 
durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 

6.6 Eine im Einzelfall mit dem Käufer vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter 
Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel. 

6.7 Weitere Ansprüche bestimmen sich nach Abschnitt 7.2 dieser Bedingungen. 
 

Rechtsmängel 
 

6.8 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 
oder Urheberrechten im Inland, wird der Verkäufer auf seine Kosten dem Käufer grundsätzlich 
das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Käufer 
zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist 
dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, 
ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen 
steht auch dem Verkäufer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird  der 
Verkäufer den Käufer von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der be-
treffenden Schutzrechtsinhaber freistellen. 

6.9 Die in Abschnitt 6.8 genannten Verpflichtungen des Verkäufers sind, vorbehaltlich der Rege-
lungen in Abschnitt 7.2 für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend. 
Sie bestehen nur, wenn 

 der Käufer den Verkäufer unverzüglich von den geltend gemachten Schutz- oder Urheber-
rechtsverletzungen unterrichtet; 

 der Käufer den Verkäufer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten 
Ansprüche unterstützt bzw. dem Verkäufer die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen 
gemäß Abschnitt 6.8 ermöglicht; 

 dem Verkäufer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vor-
behalten bleiben; 

 der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Käufers beruht und 

 die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Käufer den Liefergegenstand 
eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat. 

 

7. Haftung 
 

7.1 Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Verkäufers infolge unterlassener oder feh-
lerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen 
oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung 
für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes - vom Käufer nicht vertragsgemäß ver-
wendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Käufers die Rege-
lungen der Abschnitte 6 und 7.2. 

7.2 Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Verkäufer - aus 
welchen Rechtsgründen auch immer - nur 
a. bei Vorsatz,  
b. bei grober Fahrlässigkeit, 
c. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
d. bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat,  
e. im Rahmen einer Garantiezusage 
f. bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz für Perso-

nen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer auch bei einfa-
cher Fahrlässigkeit, allerdings begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorher-
sehbaren Schaden.   
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 

8. Verjährung 
 

Alle Ansprüche des Käufers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 Mo-
naten; dies gilt auch für die Verjährung von Rückgriffsansprüchen in der Lieferkette gem. § 445b 
Abs. 1 BGB, sofern der letzte Vertrag in dieser Lieferkette kein Verbrauchsgüterkauf ist. Die 
Ablaufhemmung aus § 445b Abs. 2 BGB bleibt unberührt. Für Schadensersatzansprüche nach 
Abschnitt 7.2 a) bis d) und f) gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines 
Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für 
ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 

 

9. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
 

10.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gilt ausschließlich das 
für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. 

10.2 Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist auch berechtigt, am Sitz des Käu-
fers oder an einem sonstigen gesetzlichen Gerichtsstand zu klagen. 

 


